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Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 27.02.2013
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 064/2013-9

    Stand 08.01.2013
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 05.01.2013 betr. Beschilderung der 
Fußgängerüberwege am Kreisverkehrsplatz Siefenfeldchen 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften ebenfalls 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Beschlussentwurf für den  Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt die Ausführungen des Bür-
germeisters zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
Zur Anregung vom 05.01.2013 nimmt der Bürgermeister wie folgt Stellung: 
 
Nach einer durchgeführten Überprüfung der Verkehrsverhältnisse am Kreisverkehrsplatz 
Königstraße / Siefenfeldchen entsprechen die angeordneten Verkehrszeichen den Vorgaben 
der Straßenverkehrsordnung (StVO), so dass dort Rechts- und Verkehrssicherheit gewähr-
leistet sind.   
 
Fußgängerüberwege werden rechtlich ausschließlich durch Fahrbahnmarkierung (Verkehrs-
zeichen 293 StVO) gekennzeichnet. Das Verkehrszeichen 350 StVO (Fußgängerüberweg) 
kann zusätzlich als Hinweis angeordnet werden und ist in wartepflichtigen Zufahrten grund-
sätzlich entbehrlich.  


